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Hinweise

Aufgrund von Rundungen können sich im vorliegenden Bericht bei Summen­

bildungen und bei der Berechnung von Prozentangaben geringfügige Abweichun­

gen ergeben.

Enthält ein Feld in den Tabellen den Eintrag „0“, ist zwar ein Wert vorhanden, dieser 

entspricht durch den gerundeten Ausweis in Mio € jedoch null Mio €. Der Eintrag „–“ 

bedeutet hingegen, dass kein Wert vorhanden ist.

Gendersensible Sprache

Die NORD/LB bekennt sich zu Diversität und Toleranz. Dies soll auch in der von uns 

verwendeten Sprache zum Ausdruck kommen. Die NORD/LB verzichtet daher nach 

Möglichkeit auf die Verwendung des generischen Maskulinums, bei dem andere 

Geschlechter „mitgemeint“ sind. Stattdessen verwenden wir bevorzugt neutrale 

Formulierungen oder Doppelnennungen. Sollte dies an einzelnen Stellen nicht mög­

lich gewesen sein, weisen wir darauf hin, dass die entsprechenden Formulierungen 

ausdrücklich alle Geschlechter umfassen.
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Abkürzungsverzeichnis

CRR Capital Requirements Regulation
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HQLA High Quality Liquid Assets

IFRS International Financial Reporting Standards
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RWEA Risk-weighted Exposure Amount
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Mit dem vorliegenden Bericht per 30. September 

2025 legt die Norddeutsche Landesbank Giro­

zentrale, Hannover, (kurz: NORD/LB) – als über­

geordnetes Institut der NORD/LB Gruppe – die 

gemäß Art. 433a EU Eigenmittelverordnung  

(Capital Requirements Regulation – CRR)  in Ver­

bindung mit den Durchführungsverordnungen 

(EU) 2021/ 637, (EU) 2021/ 763, (EU) 2022 / 631, (EU) 

2022 / 2453, (EU) 2024 /1618 und 2024 /3172 zu 

diesem Stichtag geforderten qualitativen und 

quantitativen Informationen der NORD/LB 

Gruppe offen. 

Ausgenommen hiervon sind die jährlichen Offen­

legungen zur Vergütungspolitik nach Art. 450 CRR 

in Verbindung mit der Institutsvergütungsverord­

nung, die in einem separaten Vergütungsbericht 

erfolgen und an gleicher Stelle wie die Offen­

legungsberichte auf der Internetseite der NORD/LB 

unter www.nordlb.de/berichte veröffentlicht wer­

den. Eine Offenlegung der Angaben gemäß Art. 

441 CRR zu den Indikatoren der globalen System­

relevanz ist nicht erforderlich, da die NORD/LB 

Gruppe weder als global systemrelevantes Institut 

(G-SRI) eingestuft wurde noch über eine Gesamt­

risikopositionsmessgröße der Leverage Ratio von 

mehr als 200 Mrd € verfügt.

Für die NORD/LB als Mutterunternehmen besteht 

gemäß Art. 6 Abs. 3 CRR keine Offenlegungs­

pflicht auf Einzelinstitutsebene. Gemäß Art. 13 

Abs. 1 CRR müssen nur große Tochterunterneh­

men bestimmte Informationen offenlegen. Die 

NORD/LB Luxembourg S. A. Covered Bond Bank, 

Luxemburg-Findel (kurz: NORD/LB Luxembourg), 

qualifiziert sich nicht als großes Tochterunterneh­

men nach Art. 4 Abs. 1 Nr. 147 CRR und ist somit 

nicht verpflichtet, Offenlegungsberichte auf Ein­

zelinstitutsebene zu veröffentlichen.

Der Offenlegungsbericht enthält die zu dem jewei­

ligen Berichtsstichtag durch die CRR vorgegebe­

nen regulatorischen Informationen. Basis der 

quantitativen Angaben des vorliegenden Berichts 

sind die International Financial Reporting Stan­

dards (IFRS), die zum Berichtsstichtag die Grund­

lage für die Erstellung der aufsichtsrechtlichen 

Meldungen gemäß CRR in der NORD/LB Gruppe 

waren.

Gemäß Art. 431 Abs. 3 CRR muss die Geschäfts­

leitung eines Instituts in förmlichen Verfahren 

festlegen, wie die Offenlegungspflichten gemäß 

Teil 8 CRR erfüllt werden sollen und entspre­

chende interne Abläufe, Systeme und Kontrollen 

einführen. Den Rahmen für die Offenlegungs­

praxis in der NORD/LB Gruppe bildet die Offen­

legungsrichtlinie zur aufsichtsrechtlichen Offen­

legung nach CRR, die von den Vorständen der 

NORD/LB und der NORD/LB Luxembourg 

beschlossen wird. In der Richtlinie sind die Offen­

legungsgrundsätze der NORD/LB Gruppe enthal­

ten, die unter anderem auf den Anwendungs­

bereich und die Häufigkeit der Offenlegung ein­

gehen sowie den inhaltlichen und formalen Rah­

men vorgeben. Des Weiteren werden die Organi­

sation und das Interne Kontrollsystem (IKS) des 

Offenlegungsprozesses beschrieben. Die Offen­

legungsrichtlinie wird mindestens jährlich über­

prüft und bei Bedarf an veränderte externe bzw. 

interne Rahmenbedingungen und Anforderun­

gen angepasst. Die konkrete Umsetzung der Offen­

legungsgrundsätze wird durch Fachkonzepte, 

Prozessbeschreibungen und andere Arbeitsdoku­

mente geregelt.

Der Offenlegungsbericht wird auf Basis des IKS-

Rahmenwerks der NORD/LB Gruppe sowie den auf 

dieser Basis festgelegten Prozessen und Kontrol­

len erstellt und vom Vorstand der NORD/LB for­

mell verabschiedet. In diesem Zusammenhang 

bescheinigt der Vorstand gemäß Art. 431 Abs. 3 

CRR, dass die Offenlegungen im Einklang mit den 

förmlichen Verfahren und internen Abläufen, Sys­

temen und Kontrollen erfolgt sind.

Der Offenlegungsbericht der NORD/LB Gruppe 

wird gemäß Art. 434 Abs. 1 CRR der EBA elektro­

nisch übermittelt (aktuell noch nicht möglich) 

und durch die EBA auf deren Website im Pillar 3 

Data Hub veröffentlicht. Außerdem wird der 

Offenlegungsbericht weiterhin als eigenständiges 

Dokument an einer leicht zugänglichen Quelle für 

die Nutzer auf der Website der NORD/LB unter der 

Rubrik „Berichte“ veröffentlicht (www.nordlb.de/

berichte). 
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Artikel 447 (a-g) und Artikel 438 (b) CRR

Die folgende Tabelle EU KM1 enthält einen Über­

blick über die geforderten regulatorischen Schlüs­

selparameter. Die Offenlegung der Schlüsselpara­

meter gemäß Art. 447 h) CRR ist für die NORD/LB 

Gruppe nicht relevant, da sie nicht als global sys­

temrelevantes Institut (G-SRI) eingestuft wurde.

Nach der Veröffentlichung des letzten Offen­

legungsberichts wurden aufgrund einer Nach­

meldung die Eigenmittelanforderungen in zwei­

ten Quartal 2025 korrigiert. Ein leichter Abfall der 

RWAs aus Adressrisiken führte zu einer leichten 

Erhöhung der Kapitalquoten in der genannten 

Periode.  

Gegenüber dem Vorquartal haben sich sowohl die 

harte Kernkapitalquote (0,3823 Prozentpunkte) als 

auch die Kernkapitalquote (0,3823 Prozentpunkte) 

sowie die Gesamtkapitalquote (1,4526 Prozent­

punkte) erhöht.

Der Anstieg des harten Kernkapitals – und somit 

auch des Kernkapitals –, lässt sich insbeson­

dere durch einen Rückgang des IRB Shortfalls  

(84 Mio €), einer positiven Entwicklung der Ge­

winn- und Verlustrechnung (152 Mio €) und einer 

positiven Entwicklung des aufsichtsrechtlich-

anrechenbaren OCI (25 Mio €) erklären und wer­

den durch eine Aktualisierung sonstiger Abzugs­

positionen wie vorrangig einer Aktualisierung der 

IPC – Kapitalabzugspositionen (– 22 Mio €) abge­

mildert.

Die gesamten Eigenmittel steigen insgesamt  

um 668 Mio €. Parallel dazu erfolgte ein Anstieg 

des Gesamtrisikobetrags (496 Mio €). Wesentlicher 

Treiber hierfür sind die RWEAs aus Adressrisiken 

(785 Mio €) und aus latenten Steuern (37 Mio €). 

Demgegenüber steht ein Abfall der Marktpreis­

risiken (– 311 Mio €), Kreditwertanpassungen  

(– 3 Mio €) und sonstigen Risiken – 11 Mio €).

Wie sich der Gesamtrisikobetrag (Total Risk Expo­

sure Amount – TREA) im Detail zusammensetzt 

und wie sich die risikogewichteten Positionsbe­

träge (Risk-weighted Exposure Amounts – RWEAs) 

im Einzelnen entwickelt haben, kann dem Kapitel 

„3 Eigenmittelanforderungen“ einschließlich der 

Tabelle EU OV1 entnommen werden.

Im dritten Quartal 2025 hat sich die „Leverage 

Ratio“ (Verschuldungsquote) im Vergleich zum 

Vorquartal erhöht. Die Quote steigt um 0,0361 Pro­

zentpunkte auf 5,8888 Prozent. 

Detaillierte Informationen zur Liquiditätsde­

ckungsquote (Liquidity Coverage Ratio – LCR) 

sowie deren Entwicklung im Berichtszeitraum 

sind im Kapitel „6 Liquiditätsrisiken“ einschließ­

lich der Tabelle EU LIQ1 enthalten.

Die Mindestgrößenanforderung an die NSFR  

(Net Stable Funding Ratio) in Höhe von 100 Pro­

zent wird von der NORD/LB Gruppe weiterhin 

übererfüllt. Die NSFR liegt mit einem Anstieg um 

0,0742 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorquar­

tal mit 115,5746 Prozent deutlich über der Min­

destgrößenanforderung. 
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2.1	 EU KM1 – Schlüsselparameter

(in Mio €, sofern nicht anders angegeben)

a b c d e

30. 9. 2025 30. 6. 2025 31. 3. 2025 31. 12. 2024 30. 9. 2024

Verfügbare Eigenmittel (Beträge)

1 Hartes Kernkapital (CET1) 7 159 6 921 7 107 7 017 6 552

2 Kernkapital (T1) 7 159 6 921 7 156 7 066 6 602

3 Gesamtkapital 8 620 7 952 8 288 8 229 7 791

Risikogewichtete Positionsbeträge

4 Gesamtrisikobetrag 38 901 38 405 37 060 42 836 41 892

4a Gesamtrisikoposition ohne Untergrenze 38 901 38 405 37 060 – – 

Kapitalquoten (in % des risikogewichteten Positionsbetrags)

5 Harte Kernkapitalquote (CET1-Quote) (in %) 18,4036 18,0212 19,1766 16,3806 15,6405

5a Entfällt

5b Harte Kernkapitalquote unter Berücksichti­
gung des TREA ohne Untergrenze (in %) 18,4036 18,0212 19,1766 – – 

6 Kernkapitalquote (in %) 18,4036 18,0212 19,3098 16,4958 15,7583

6a Entfällt

6b Kernkapitalquote unter Berücksichtigung des 
TREA ohne Untergrenze (in %) 18,4036 18,0212 19,3098 – – 

7 Gesamtkapitalquote (in %) 22,1578 20,7052 22,3645 19,2094 18,5973

7a Entfällt

7b Gesamtkapitalquote unter Berücksichtigung 
des TREA ohne Untergrenze (in %) 22,1578 20,7052 22,3645 – – 

Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für andere Risiken als das Risiko einer übermäßigen Verschuldung 
(in % des risikogewichteten Positionsbetrags)

EU 7d Zusätzliche Eigenmittelanforderungen  
für andere Risiken als das Risiko einer 
übermäßigen Verschuldung (in %) 2,7500 2,7500 2,7500 2,7500 2,7500

EU 7e �davon: in Form von CET1 vorzuhalten 
(Prozentpunkte) 1,5500 1,5500 1,5500 1,5500 1,5500

EU 7f �davon: in Form von T1 vorzuhalten 
(Prozentpunkte) 2,0600 2,0600 2,0600 2,0600 2,0600

EU 7g SREP-Gesamtkapitalanforderung (in %) 10,7500 10,7500 10,7500 10,7500 10,7500

Kombinierte Kapitalpuffer- und Gesamtkapitalanforderung (in % des risikogewichteten Positionsbetrags)

8 Kapitalerhaltungspuffer (in %) 2,5000 2,5000 2,5000 2,5000 2,5000

EU 8a Kapitalerhaltungspuffer aufgrund von 
Makroaufsichtsrisiken oder Systemrisiken  
auf Ebene eines Mitgliedstaats (in %) – – – – – 

9 Institutsspezifischer antizyklischer 
Kapitalpuffer (in %) 0,7987 0,7652 0,7651 0,7651 0,7752

EU 9a Systemrisikopuffer (in %) 0,0185 0,0197 0,0406 0,0557 0,0584

10 Puffer für global systemrelevante Institute  
(in %) – – – – – 

EU 10a Puffer für sonstige systemrelevante Institute 
(in %) – – – – 0,2500

11 Kombinierte Kapitalpufferanforderung (in %) 3,3172 3,2849 3,3057 3,3208 3,5836

EU 11a Gesamtkapitalanforderungen (in %) 14,0672 14,0349 14,0557 14,0708 14,3336

12 Nach Erfüllung der SREP-Gesamtkapital­
anforderung verfügbares CET1 (in %) 10,3436 9,9552 11,2498 8,4358 7,6983
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Verschuldungsquote

13 Gesamtrisikopositionsmessgröße 121 571 118 253 117 188 117 574 115 264

14 Verschuldungsquote (in %) 5,8888 5,8528 6,1065 6,0100 5,7273

Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer übermäßigen Verschuldung  
(in % der Gesamtrisikopositionsmessgröße)

EU 14a Zusätzliche Eigenmittelanforderungen  
für das Risiko einer übermäßigen Verschul­
dung (in %) – – – – – 

EU 14b �davon: in Form von CET1 vorzuhalten 
(Prozentpunkte) – – – – – 

EU 14c SREP-Gesamtverschuldungsquote (in %) 3,0000 3,00000 3,00000 3,00000 3,00000

Anforderung für den Puffer bei der Verschuldungsquote und die Gesamtverschuldungsquote  
(in % der Gesamtrisikopositionsmessgröße)

EU 14d Puffer bei der Verschuldungsquote (in %) – – – – – 

EU 14e Gesamtverschuldungsquote (in %) 3,0000 3,00000 3,00000 3,00000 3,00000

Liquiditätsdeckungsquote

15 Liquide Aktiva hoher Qualität (HQLA) 
insgesamt (gewichteter Wert – Durchschnitt) 23 786 21 573 19 486 17 479 17 160

EU 16a Mittelabflüsse – Gewichteter Gesamtwert 19 899 18 842 17 750 16 624 16 295

EU 16b Mittelzuflüsse – Gewichteter Gesamtwert 3 197 3 234 3 514 3 802 4 026

16 Nettomittelabflüsse insgesamt  
(angepasster Wert) 16 701 15 608 14 236 12 821 12 269

17 Liquiditätsdeckungsquote (in %) 142,0411 138,1005 136,8241 136,4148 140,1564

Strukturelle Liquiditätsquote

18 Verfügbare stabile Refinanzierung, gesamt 68 407 68 103 68 699 66 008 64 985

19 Erforderliche stabile Refinanzierung, gesamt 59 189 58 963 58 067 58 294 57 143

20 Strukturelle Liquiditätsquote (NSFR) (in %) 115,5746 115,5004 118,3091 113,2334 113,7235

(in Mio €, sofern nicht anders angegeben)

a b c d e

30. 9. 2025 30. 6. 2025 31. 3. 2025 31. 12. 2024 30. 9. 2024
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Artikel 438 (d)

In der Tabelle EU OV1 sind gemäß Art. 438 d) CRR 

der TREA sowie die entsprechenden aufsichts­

rechtlichen Eigenmittelanforderungen für die 

NORD/LB Gruppe – gegliedert nach Risikokate­

gorien – ausgewiesen. Die im Vergleich zum Vor­

quartal gestiegenen Eigenmittelanforderungen 

sind im Wesentlichen auf die folgenden Effekte 

zurückzuführen:

Insbesondere sind die risikogewichteten Positi­

onsbeträge (Risk-weighted Exposure Amounts – 

RWEAs) um insgesamt 496 Mio € gestiegen. 

Der stärkste Anstieg (785 Mio €) ist auf die RWEAs 

aus Adressrisiken zurückzuführen. Hier überwog 

im Wesentlichen der Anstieg in den Risikoposi­

tionsklasse „Verbriefungen“ und „Unternehmen“. 

Darüber hinaus führten weitere geringfügige 

Effekte in diversen Risikopositionsklassen zum 

oben genannten Anstieg der RWEAs aus Adress­

risiken im Vergleich zum Vorquartal. Ebenso kam 

es zu einem Anstieg der RWEAs aus latenten 

Steuern (37 Mio €).

Demgegenüber steht ein Abfall der RWEAs aus 

Marktpreisrisiken (– 311 Mio €), Kreditwert­

anpassungen (– 3 Mio €) und sonstigen Risiken 

(– 11 Mio €). 

Die genannten RWEA-Veränderungen wurden auf 

Basis einer im Vergleich zur Tabelle EU OV1 

abweichenden Strukturierung – u. a. auf Ebene 

der einzelnen Risikopositionsklassen im Adress­

risiko – ermittelt, weshalb es gegebenenfalls zu 

geringfügigen Unterschieden zwischen der 

Tabelle EU OV1 und den obigen Erläuterungen 

kommen kann.

Weitere Informationen zur RWEA-Entwicklung 

bei Kredit- und Marktpreisrisiken können der 

Tabelle EU CR8 im Kapitel 4 „Kreditrisiken“ und 

der Tabelle EU MR2-B im Kapitel 5 „Marktpreis­

risiken“ sowie den zugehörigen Erläuterungen 

entnommen werden.

Nach der Veröffentlichung des letzten Offen­

legungsberichts wurden aufgrund einer Nach­

meldung die Eigenmittelanforderungen in zwei­

ten Quartal 2025 korrigiert. 
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3.1	 EU OV1 – Übersicht über die Gesamtrisikobeträge

(in Mio €)

a b c

Gesamtrisikobetrag (TREA) Eigenmittel-
anforderungen 

insgesamt

30. 9. 2025 30. 6. 2025 30. 9. 2025

1 Kreditrisiko (ohne Gegenparteiausfallrisiko)¹) 31 966 31 418 2 557

2 davon:  Standardansatz 2 999 3 037 240

3 davon:  IRB-Basisansatz (F-IRB) 27 232 26 809 2 179

4 davon:  Slotting-Ansatz – – – 

EU 4a �davon:  Beteiligungspositionen nach dem 
einfachen Risikogewichtungsansatz – – – 

5 davon:  Fortgeschrittener IRB-Ansatz (A-IRB) 892 855 71

6 Gegenparteiausfallrisiko – CCR 771 800 62

7 davon:  Standardansatz 688 703 55

8 �davon:  Auf einem internen Modell beruhende 
Methode (IMM) – – – 

EU 8a davon:  Risikopositionen gegenüber einer CCP 83 85 7

9 davon:  Sonstiges CCR 1 12 0

10 Risikos einer Anpassung der Kreditbewertung –  
CVA-Risiko 596 600 48

EU 10a   davon:  Standardansatz (SA) – – – 

EU 10b   davon:  Basisansatz (F-BA und R-BA) 596 600 48

EU 10c   davon:  Vereinfachter Ansatz – – – 

11 Entfällt

12 Entfällt

13 Entfällt

14 Entfällt

15 Abwicklungsrisiko 0 – 0

16 Verbriefungspositionen im Anlagebuch  
(nach Anwendung der Obergrenze) 1 257 843 101

17 davon:  SEC-IRBA – – – 

18 davon:  SEC-ERBA (einschl. IAA) 475 501 38

19 davon:  SEC-SA 782 341 63

EU 19a davon:  1250 % / Abzug – – – 

20 Positions-, Währungs- und Warenpositionsrisiken 
(Marktrisiko) 973 1 406 78

21 davon:  Alternativer Standardansatz (A-SA) – – – 

EU 21a davon:  Vereinfachter Standardansatz (S-SA) 204 227 16

22 �davon:  Alternativer auf einem internen Modell 
beruhender Ansatz (A-IMA) – – – 

EU 22a Großkredite – – – 

23 Reklassifizierungen zwischen Handels- und 
Anlagebüchern – – – 

24 Operationelles Risiko 3 338 3 338 267

EU 24a Risikopositionen in Kryptowerten – – – 
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(in Mio €)

a b c

Gesamtrisikobetrag (TREA) Eigenmittel-
anforderungen 

insgesamt

30. 9. 2025 30. 6. 2025 30. 9. 2025

25 Beträge unter den Abzugsschwellenwerten  
(mit einem Risikogewicht von 250 %) 2 446 2 407 196

26 Angewandter Output-Floor (in %) 0,5000 1 – 

27 Floor-Anpassung (vor Anwendung der vorläufigen 
Obergrenze) – – – 

28 Floor-Anpassung (nach Anwendung der vorläufigen 
Obergrenze) – – – 

29 Insgesamt 38 901 38 405 3 112

1)	��� Diese Position beinhaltet neben den darunter liegenden Davon-Positionen auch sonstige Risikopositionsbeträge, weshalb sich hier theoretisch 
eine Differenz zur reinen Aufsummierung der entsprechenden Davon-Positionen ergeben kann. Für die Stichtage  30. 6. 2025 und 30. 9. 2025 
wurde aufgrund von „nicht in Säule I modellierter Risiken“ ein AddOn i. d. H. von 122 Mio € bwz. 131 Mio € ausgewiesen. Zudem wurden  
RWA-Aufschläge für das Ratingmodule SKS aus EZB-Beschlüssen (186 Mio €) sowie für die Verbriefungen (63 Mio €) per 30. 6. 2025 ausgewiesen. 
Per 30. 9. 2025 beträgen die RWA-Aufschläge für das Ratingmodul SKS und Leasinggesellschaften 165 Mio € bzw. RWA-Aufschlag für die Ver­
briefungen 64 Mio €. Außerdem ist gem. dem neuen CRR3 Mapping Sonstige Aktiva (483 Mio €) nicht in die Position 3 inkludiert, was zu weiteren 
Abweichungen führt
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Die Artikel 438 (da) CRR

Die Tabelle EU CMS1 zeigt einen Vergleich der mit 

internen Modellen und den nach Standardansatz 

berechneten RWA je Risikoart. Zusätzlich gibt die 

Tabelle einen Überblick über RWA, die nach dem 

vollständigen Standardansatz berechnet werden 

und den RWA, die als Grundlage für die Eigen­

mitteluntergrenze („Output Floor“) dienen.

In der aktuellen Berichtsperiode wird der Output 

Floor bei der Berechnung der Eigenmittelunter­

grenze der NORD/LB weiterhin nicht schlagend.

3.2	 EU CMS1 –  Vergleich der modellierten und standardisierten risikogewichteten  

Positionsbeträge auf Risikoebene

(in Mio €)

a b c d EU d

Risk weighted exposure amounts (RWEAs)

RWEAs für 
Modell­

ansätze, 
für deren 

Anwendung 
Banken eine 

aufsichtliche 
Genehmi­

gung haben 

RWEAs für 
Portfolios, 
bei denen 
Standard­

ansätze 
verwendet 

werden

Tatsächliche 
RWEAs 

insgesamt 
(a + b)

RWEAs 
berechnet 
nach dem 

vollstän­
digen Stan­
dardansatz

RWEAs, die 
als Grund­

lage für den 
Output-Floor 

dienen

1 Kreditrisiko (ohne Gegenparteiausfallrisiko)  28 608  2 999  31 606  58 837  53 633 

2 Gegenparteiausfallrisiko  650  121  771  1 297  1 297 

3 Anpassung der Kreditbewertung     596  596  596  596 

4 Verbriefungspositionen im Anlagebuch  403  854  1 257  1 170  1 066 

5 Marktrisiko  769  204  973  2 285  2 285 

6 Operationelles Risiko     3 338  3 338  3 338  3 338 

7 Sonstige risikogewichtete Positionsbeträge     359  359  359  0 

8 Insgesamt  30 430  8 470  38 901  67 882  62 215 
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Die Tabelle EU CMS2 zeigt einen Vergleich der 

nach IRB-Ansatz und nach Standardansatz be­

rechneten RWA, aufgeteilt nach den regulatori­

schen Forderungsklassen gemäß Artikel 112 CRR. 

Daher müssen RWA, die nach dem auf internen 

Ratings basierendem (IRB) Ansatz berechnet wer­

den und den Forderungsklassen gemäß Artikel 

147 CRR zugeordnet sind, gleichwertig mit For­

derungsklassen für den Standardansatz gemäß 

Artikel 112 CRR berichtet werden.

Die Spalten a und b zeigen die RWA für Kredit­

risiken (ohne Gegenparteiausfallrisiko), für wel­

che die NORD/LB aufsichtsrechtlich genehmigte 

Modellansätze verwendet sowie die jeweils mit 

dem Standardansatz neu berechneten RWA.

Des Weiteren werden die gesamten tatsächlichen 

RWA dargestellt, die sowohl nach IRB-Ansatz und 

nach dem Standardansatz berechnete RWA 

umfassen. Außerdem werden die nach dem voll­

ständigen Standardansatz berechneten RWA und 

die RWA, die als Grundlage für die Berechnung 

der Eigenmitteluntergrenze dienen, aufgelistet. 

RWA, die nach dem vollständigen Standardansatz 

berechnet wurde, geben nicht die zum Abschluss­

stichtag geltenden Regeln und Vorschriften wie­

der, sondern basieren auf den im Jahr 2033 

anwendbaren CRR III-Regelungen. Die NORD/LB 

geht dabei davon aus, dass sich die Vorschriften 

zwischen Abschlussstichtag und Januar 2033 

nicht oder nicht wesentlich ändern werden.
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3.3	 EU CMS2 – Vergleich der modellierten und standardisierten risikogewichteten 

Positionsbeträge für das Kreditrisiko auf Ebene der Anlageklassen

(in Mio €)

a b c d EU d

Risk weighted exposure amounts (RWEAs)

RWEAs für 
Modell­

ansätze, 
für deren 

Anwendung 
Banken eine 

aufsichtliche 
Genehmi­

gung haben 

RWEAs für 
Portfolios, 
bei denen 
Standard­

ansätze 
verwendet 

werden

Tatsächliche 
RWEAs 

insgesamt 
(a + b)

RWEAs 
berechnet 
nach dem 

vollstän­
digen Stan­
dardansatz

RWEAs, die 
als Grund­

lage für den 
Output-Floor 

dienen

1 Zentralstaaten und Zentralbanken  2 473  32  2 435  32  32 

EU 1a Regionale oder lokale Gebietskörperschaften  2  10  16  24  24 

EU 1b Öffentliche Stellen  171  216  550  601  601 

EU 1c Nach SA als multilaterale Entwicklungs­
banken eingestuft  38  25  38  25  25 

EU 1d Nach SA als internationale Organisationen 
eingestuft  –   –   –   –   –  

2 Institute  1 423  1 134  1 404  1 135  1 135 

3 Eigenkapitalpositionsrisiko  –   –   1 103  1 103  1 103 

4 Entfällt             

5 Unternehmen  23 163  31 827  18 147  38 365  33 161 

5.1 davon: F-IRB wird angewandt  23 163  47 635  16 812  52 835  47 635 

5.2 davon: A-IRB wird angewandt  –   –   –   –   –  

EU 5a davon: Unternehmen – Allgemein  14 560  16 852  12 083  21 765  16 852 

EU 5b �davon: Unternehmen – Spezial
finanzierungen  8 507  14 975  5 977  15 265  14 975 

EU 5c �davon: Unternehmen –  
Angekaufte Forderungen  96  142  87  202  142 

6 Mengengeschäft  892  424  276  424  424 

6.1 �davon: Mengengeschäft –  
Qualifiziert revolvierend  37  23  34  23  23 

EU 6.1a �davon: Mengengeschäft –  
Angekaufte Forderungen  0  0  0  0  0 

EU 6.1b davon: Mengengeschäft – Sonstiges  152  401  139  401  401 

6.2 �davon: Mengengeschäft –  
Wohnimmobilienbesichert  703  652  104  652  652 

7 Entfällt 

EU 7a Nach SA als durch Immobilien besicherte 
und ADC-Risikopositionen eingestuft  6 907  14 749  6 927  14 749  14 749 

EU 7b Organismen für Gemeinsame Anlagen (OGA)  –   –   9  9  9 

EU 7c Nach SA als ausgefallene Risikopositionen 
eingestuft  72  1 756  126  1 811  1 811 

EU 7d Nach SA als aus nachrangigen Schuldtiteln 
bestehende Risikopositionen eingestuft  3  5  8  5  5 

EU 7e Nach SA als gedeckte Schuld­
verschreibungen eingestuft  2  132  2  132  132 

EU 7f Nach SA als Risikopositionen gegenüber 
Instituten und Unternehmen mit kurz­
fristiger Bonitätsbeurteilung eingestuft  5  3  5  3  3 

8 Sonstige Aktiva, ohne Kreditverpflichtungen  483  322  561  399  399 

9 Insgesamt  28 608  50 634  31 606  58 818  53 614 

Durch neue Vorgaben, wird nun in der Zeile 9 Spalte a ein geänderter Wert im Vergleich zu den Vorquartalen ausgewiesen. Dieser beinhaltet nur  
die Risikopositonsklassen „Zentralbanken und Zentralstaaten“, „Regionale oder lokale Gebietskörperschaften“, „Öffentliche Stellen“, „Institute“, 
„Beteiligungen“, „Unternehmen“, „Mengengeschäft“, „Organismen für gemeinsame Anlagen“ und „Sonstige Aktiva, ohne Kreditverpflichtungen“.
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4  Kreditrisiken

20          �4.1      �EU CR8 – RWEA-Flussrechnung der Kreditrisiken  

gemäß IRB-Ansatz 
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Die Artikel 438 (h) CRR

Die Tabelle EU CR8 zeigt die Veränderungen der 

risikogewichteten Positionsbeträge (Risk-weighted 

Exposure Amounts – RWEA) für Kreditrisiken im 

IRBA-Portfolio (Internal Rating-based Approach) 

einschließlich Beteiligungspositionen, Verbrie­

fungspositionen und sonstigen Aktiva ohne Kre­

ditverpflichtungen, jedoch ohne Positionen, die 

mit einem Gegenparteiausfallrisiko behaftet sind, 

im Zeitraum 30. Juni 2025 bis 30. September 2025 

ausgewiesen.

Die RWEAs im IRBA-Portfolio sind im dritten 

Quartal 2025 um insgesamt 889 Mio € gestiegen. 

Der Großteil des Gesamteffekts ist der Kategorie 

„Methoden und Politik“ zuzuordnen und resultiert 

im aus nachgelagerten CRR III Anpassungen. Ein 

weiterer großer Faktor ist der Rückgang in der 

Kategorie „Umfang der Vermögenswerte“ und 

resultiert im Wesentlichen aus üblichen 

Geschäftsschwankungen. Zusätzlich ist ein RWEA-

Rückgang in der Kategorie „Qualität der Vermö­

genswerte“ aufgrund von Ratingversbesserungen 

zu erkennen. Darüber hinaus waren auch RWEA-

Rückgänge in der Kategorie „Wechselkursschwan­

kungen“ zu verzeichnen, welche sich aus einem 

vergleichsweise schwachen US-Dollar ergaben. 

Reduzierungen bei sonstigen Sachverhalten unter 

anderem aufgrund von Ausfällen wirkten sich 

ebenfalls RWEA mindernd aus.

Nach der Veröffentlichung des letzten Offen­

legungsberichts wurden aufgrund einer Nach­

meldung die risikogewichteten Positionsbeiträge 

am Ende der Berichtsperiode zum 30. 6. 2025 korri­

giert. Aufgrund dessen weicht der Anfangsbestand 

im Bericht zum 30. 9. 2025 ab. 

Da in der NORD/LB Gruppe keine internen 

Modelle zur Berechnung des Gegenparteiausfall­

risikos zum Einsatz kommen, ist die zur Umset­

zung von Art. 438 h) CRR vorgesehene Vorlage 

„EU CCR7 – RWEA-Flussrechnungen von CCR-

Risikopositionen nach der IMM“ nicht relevant.

4.1 	 EU CR8 – RWEA-Flussrechnung der Kreditrisiken gemäß IRB-Ansatz 

(in Mio €)

a
Risikogewichteter 

Positionsbetrag
(RWEA)

1 Risikogewichteter Positionsbetrag am Ende der vorangegangenen Berichtsperiode  28 976 

2 Umfang der Vermögenswerte (+/–)  498 

3 Qualität der Vermögenswerte (+/–)  43 

4 Modellaktualisierungen (+/–)  –  

5 Methoden und Politik (+/–)  544 

6 Erwerb und Veräußerung (+/–)  –  

7 Wechselkursschwankungen (+/–) – 44 

8 Sonstige (+/–) – 152 

9 Risikogewichteter Positionsbetrag am Ende der Berichtsperiode  29 865 
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5  �Marktpreisrisiken

22          �5.1    �EU MR2-B – RWEA-Flussrechnung der Marktrisiken  

bei dem auf internen Modellen basierenden Ansatz (IMA)
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Artikel 438 (h) CRR

Die Tabelle EU MR2-B enthält die Veränderungen 

der gemäß internem Marktrisikomodell berech­

neten risikogewichteten Positionsbeträge (Risk-

weighted Exposure Amounts – RWEAs) sowie der 

entsprechenden Eigenmittelanforderungen zwi­

schen dem aktuellen (30. September 2025) und 

dem vorhergehenden (30. Juni 2025) Berichts­

stichtag. Im Stichtagsvergleich sind die RWEAs 

aufgrund eines Positionsabbaus bei der DBE 

Markets (OE Bond Trading) gesunken.

5.1 	 EU MR2-B – RWEA-Flussrechnung der Marktrisiken bei dem auf internen Modellen basierenden Ansatz (IMA)

a b c d e f g

(in Mio €)

VaR sVaR IRC Messung  
des Gesamt­

risikos

Sonstige RWEAs 
insgesamt

Gesamte  
Eigenmit­

telanforde­
rungen

1 RWEAs am Ende des 
vorangegangenen Zeitraums 387 669 – – – 1.056 84 

1a Regulatorische Anpassungen 262 432 – – – 694 56 

1b RWEAs am Ende des vorangegangenen 
Quartals (Tagesende) 126 236 – – – 362 29 

2 Entwicklungen bei den Risikoniveaus – 9 – 52 – – – – 61 – 5 

3 Modellaktualisierungen/-änderungen – – – – – – – 

4 Methoden und Grundsätze – – – – – – – 

5 Erwerb und Veräußerungen – – – – – – – 

6 Wechselkursschwankungen – – – – – – – 

7 Sonstige – – – – – – – 

8 a RWEAs am Ende des 
Offenlegungszeitraums (Tagesende) 117 184 – – – 301 24 

8 b Regulatorische Anpassungen 166 302 – – – 468 37 

8 RWEAs am Ende des 
Offenlegungszeitraums 283 486 – – – 769 62 

Offenlegungsbericht  Marktpreisrisiken22 



6  Liquiditätsrisiken

24          �6.1    �EU LIQB – Qualitative Angaben zur LCR

25          �6.2    �EU LIQ1 – Quantitative Angaben zur LCR
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In der Artikel 451a CRR

6.1	 EU LIQB – Qualitative Angaben zur LCR

Haupttreiber der LCR-Entwicklung sind bei den 

hochliquiden Aktiva (High Quality Liquid Assets – 

HQLA) die Einlagen bei Zentralnotenbanken und 

der freie Bestand an Staats- und Landesanleihen 

sowie in geringerem Umfang Covered Bonds.  

Bei den Mittelabflüssen spielen Einlagen von 

Kunden, kurzfristige Interbanken-Refinanzierung, 

Repo-Geschäfte und Fälligkeiten großvolumiger 

Emissionen im LCR-Zeitraum die größte Rolle.  

Bei den Mittelzuflüssen haben Kredittilgungen, 

Tages- und Termingelder sowie Interbanken-For­

derungen den größten Einfluss auf die Entwick­

lung der LCR.

Die LCR-Mindestgrößenanforderung in Höhe von 

100 Prozent wird von der NORD/LB Gruppe kon­

tinuierlich deutlich übererfüllt. Die durchschnitt­

liche LCR zum aktuellen Quartalsende ist im 

Vergleich zum Vorquartal um ca. 3,391 Prozent­

punkte gestiegen. Zu LCR-Veränderungen führten 

hauptsächlich Schwankungen bei unbesicherten 

großvolumigen Finanzierungen sowie bei hoch­

liquiden Aktiva. Die Veränderungen bewegen sich 

im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Die NORD/LB Gruppe refinanziert sich zu einem 

großen Teil unbesichert bei Finanz- und Nicht­

finanzkundinnen und -kunden sowie durch Emis­

sion von Schuldverschreibungen. Im besicherten 

Bereich werden eigene gedeckte Schuldverschrei­

bungen ausgegeben und Rückkaufsvereinbarun­

gen getätigt. Einen Teil der Refinanzierung 

machen die Retail-Einlagen aus. Die NORD/LB 

Gruppe erhält etwa sechs Prozent ihrer gesamten 

Finanzierung von Kontrahenten, deren jeweiliger 

Anteil an den Gesamtverbindlichkeiten mehr  

als ein Prozent beträgt, verteilt auf mehrere 

Produktarten. Auf der Aktivseite konzentrieren 

sich etwa 34 Prozent des gesamten Liquiditäts­

deckungspotenzials auf die zehn größten Kontra­

henten, die sich im Wesentlichen aus öffentlichen 

Haushalten zusammensetzen.

Der Liquiditätspuffer besteht am 30. September 

2025 zu 94 Prozent aus hochliquiden Aktiva der 

Stufe 1 (Level 1 HQLA). Davon entfallen rd. 21 Pro­

zent auf liquide Mittel und Einlagen bei Zentral­

notenbanken sowie 79 Prozent hauptsächlich auf 

Staats- und Landesanleihen, Anleihen öffent­

licher Kontrahenten und Covered Bonds. Sechs 

Prozent des Puffers machen Level 2 Assets aus, 

hauptsächlich Corporate Bonds sowie Covered 

Bonds und Staatsanleihen von Nicht-EU Staaten.

Im Rahmen ihrer gewöhnlichen Geschäftstätig­

keiten schließt die NORD/LB verschiedene Deri­

vate ab. Diese Derivate werden zur Steuerung  

und Absicherung der eigenen Risikoposition ein­

gesetzt (kundenorientierter Handelsansatz) und 

umfassen vorwiegend Zins- und Cross-Currency-

Swaps, Zinsoptionen sowie FX-Derivate. Dabei 

werden sowohl Over-the-Counter (OTC)-Derivat­

geschäfte als auch über zentrale Kontrahenten 

(Clearing; London Clearing House oder EUREX 

OTC) abgewickelte Geschäfte mit nichtfinanziel­

len und finanziellen Gegenparteien abgeschlos­

sen. 

Während der Laufzeit der Derivate sind – je  

nach deren Marktwertentwicklung – durch die 

NORD/LB regelmäßig marktübliche Initial Mar­

gins (Clearing; bilaterale Initial Margin) und / oder 

Variation Margins zu stellen bzw. empfängt die 

NORD/LB entsprechende Collaterals, die jeweils 

das CCR und die Marktwertschwankungen 

begrenzen sollen. Die Margins werden in der 

Praxis derzeit als Cash ausgetauscht. Die Stellung 

von Collaterals beeinflusst die Liquiditätsposition 

negativ bzw. erhöht den Refinanzierungsbedarf. 

Darüber hinaus kann sich ein Besicherungserfor­

dernis ergeben, welches aus einem Downgrade 

des Ratings der NORD/LB durch externe Rating­

agenturen folgt. Die Stellung von Collaterals auf­

grund einer Rating-Migration kann dabei sowohl 

unmittelbar aus einer vertraglichen Verpflichtung 

resultieren als auch durch die NORD/LB im Rah­
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men einer bestehenden Geschäftsbeziehung aus 

geschäftspolitischen Gründen erfolgen.

In der LCR haben die aus den genannten Colla­

teral-Stellungen sowie Rating-Migrationen resul­

tierenden Liquiditätsabflüsse ungefähr einen 

Anteil von drei Prozent an den gewichteten 

Gesamtmittelabflüssen. Für die Berücksichtigung 

dieser Liquiditätsrisiken in den Managementsys­

temen hat die Bank eine entsprechende Strategie 

beschlossen. Der erhöhte Refinanzierungsbetrag 

findet Eingang in den Refinanzierungsplan.

Währungsinkongruenzen in der LCR entstehen, 

wenn die Mittelabflüsse die -zuflüsse in einer 

Fremdwährung übersteigen und diesen Netto­

mittelabflüssen kein äquivalenter hochliquider 

Wertpapierpuffer in derselben Währung gegen­

übersteht.  

Im aktuellen Quartal existieren Verbindlichkeiten 

in einer fremden Währung (USD) für den Konzern 

(AöR liegt unter 5 Prozent), die oberhalb der 5 Pro­

zentschwelle liegen.

In der Tabelle EU LIQ1 werden die Angaben zur 

LCR offengelegt. Bei den Angaben zu jedem Quar­

talsstichtag handelt es sich um die Durchschnitts­

werte der letzten zwölf Monatsultimos. Offen­

legungswerte der Vorquartale gegenüber des letz­

ten Offenlegungsberichts sind aufgrund von 

nachträglichen Korrekturmeldungen in Teilen 

abweichend. Über die in Tabelle EU LIQ1 enthalte­

nen Angaben hinaus bestehen keine weiteren 

Positionen in der LCR-Berechnung mit Relevanz 

für das Liquiditätsprofil der NORD/LB Gruppe.

6.2 	 EU LIQ1 – Quantitative Angaben zur LCR

a b c d e f g h

(in Mio €, sofern nicht anders angegeben) Ungewichteter Gesamtwert (Durchschnitt) Gewichteter Gesamtwert (Durchschnitt)

EU 1a Quartal endet am 
30. 9. 
2025

30. 6. 
2025

31. 3. 
2025

31. 12. 
2024

30. 9. 
2025

30. 6. 
2025

31. 3. 
2025

31. 12. 
2024

EU 1b Anzahl der bei der Berechnung der 
Durchschnittswerte verwendeten 
Datenpunkte 12 12 12 12 12 12 12 12

Hochwertige liquide Vermögenswerte

1 Hochwertige liquide Vermögenswerte 
insgesamt (HQLA) 23 786 21 573 19 486 17 479

Mittelabflüsse

2 Privatkundeneinlagen und Einlagen 
von kleinen Geschäftskunden, davon: 7 126 7 022 6 911 6 817 507 491 475 461

3 Stabile Einlagen 3 893 3 864 3 831 3 800 195 193 192 190

4 Weniger stabile Einlagen 2 235 2 133 2 025 1 938 301 291 280 270

5 Unbesicherte großvolumige 
Finanzierung 26 986 25 306 23 528 21 464 14 818 13 806 12 643 11 395

6 �Operative Einlagen (alle Gegen­
parteien) und Einlagen in Netzwer­
ken von Genossenschaftsbanken 6 590 6 581 6 467 6 349 1 630 1 627 1 596 1 565

7 �Nicht operative Einlagen  
(alle Gegenparteien) 19 303 17 666 16 229 14 365 12 094 11 119 10 213 9 079

8 Unbesicherte Schuldtitel 1 093 1 060 833 750 1 093 1 060 833 750

9 Besicherte großvolumige Finanzierung 43 48 49 54

10 Zusätzliche Anforderungen 7 871 7 756 7 768 7 782 2 398 2 349 2 362 2 440
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11 �Abflüsse im Zusammenhang  
mit Derivate-Risikopositionen  
und sonstigen Anforderungen  
an Sicherheiten 641 650 674 749 633 640 665 740

12 �Abflüsse im Zusammenhang  
mit dem Verlust an Finanzmitteln 
aus Schuldtiteln 471 405 366 371 471 405 366 371

13 Kredit- und Liquiditätsfazilitäten 6 759 6 701 6 728 6 662 1 295 1 304 1 332 1 328

14 Sonstige vertragliche Finanzierungs­
verpflichtungen 1 557 1 540 1 600 1 645 1 481 1 464 1 525 1 569

15 Sonstige Eventualfinanzierungs­
verpflichtungen 18 367 18 493 18 846 19 054 653 682 697 705

16 Gesamtmittelabflüsse 19 899 18 842 17 750 16 624

Mittelzuflüsse

17 Besicherte Kreditvergabe  
(z. B. Reverse Repos) 66 64 49 35 0 0 0 0

18 Zuflüsse von in vollem Umfang 
bedienten Risikopositionen 2 677 2 676 2 742 2 953 1 569 1 693 1 839 2 085

19 Sonstige Mittelzuflüsse 1 628 1 541 1 675 1 717 1 628 1 541 1 675 1 717

EU-19a (Differenz zwischen der Summe der 
gewichteten Zuflüsse und der Summe 
der gewichteten Abflüsse aus 
Drittländern, in denen Transfer­
beschränkungen gelten, oder die auf 
nichtkonvertierbare Währungen 
lauten) – – – – 

EU-19b (Überschüssige Zuflüsse von  
einem verbundenen spezialisierten 
Kreditinstitut) – – – – 

20 Gesamtmittelzuflüsse 4 371 4 280 4 466 4 705 3 197 3 234 3 514 3 802

EU-20a Vollständig ausgenommene Zuflüsse – – – – – – – – 

EU-20b Zuflüsse mit der Obergrenze von 90 % – – – – – – – – 

EU-20c Zuflüsse mit der Obergrenze von 75 % 4 371 4 280 4 466 4 705 3 197 3 234 3 514 3 802

Bereinigter Gesamtwert

EU-21 Liquiditätspuffer 23 786 21 573 19 486 17 479

22 Gesamte Nettomittelabflüsse 16 701 15 608 14 236 12 821

23 Liquiditätsdeckungsquote (in %)  
(Liquidity Coverage Ratio – LCR) 142,0411 138,1005 136,8241 136,4148

a b c d e f g h

(in Mio €, sofern nicht anders angegeben) Ungewichteter Gesamtwert (Durchschnitt) Gewichteter Gesamtwert (Durchschnitt)
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Bestätigung

Der Offenlegungsbericht wurde auf Basis des IKS-

Rahmenwerks der NORD/LB Gruppe sowie den auf 

dieser Basis festgelegten Prozessen und Kontrol­

len erstellt und vom Vorstand der NORD/LB for­

mell verabschiedet. In diesem Zusammenhang 

bescheinigt der Vorstand gemäß Art. 431 Abs. 3 

CRR, dass die Offenlegung zum 30. September 

2025 im Einklang mit den förmlichen Verfahren 

und internen Abläufen, Systemen und Kontrollen 

erfolgt ist.

Hannover / Braunschweig / Magdeburg, im Dezember 2025

Norddeutsche Landesbank Girozentrale

Der Vorstand

                               

Christoph Dieng                                                                 Jasper Hanebuth
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